Was sind Wasser- und Bodenverbände? 
Wasser- und Bodenverbände sind Organisationen, die im öffentlichen Interesse und zum Nutzen seiner Mitglieder Aufgaben der Wasser- und Bodenwirtschaft wahrnehmen. 

Ihre Rechtsgrundlage haben sie im Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz WVG) des Bundes sowie den entsprechenden Ausführungsgesetzen der Länder.

Die vollständigen Gesetzestexte finden Sie in unserem Download-Service.
Ich habe nie etwas unterschrieben, warum sollte ich Mitglied des Verbandes sein? 

Die Verbandsmitgliedschaft ergibt sich aus der Lage des Flurstücks innerhalb der Grenzen des Verbandsgebietes. In der Erläuterung zum Plan für die Gründung des Verbandes 1985 wurden alle Grundstücke im Verbandsgebiet dem Wasserverband Nettelnburg zugewiesen (§§ 4 und 22 WVG). Über die Flurstücke sind die Eigentümer oder Erbbauberechtigten Mitglied (dingliche Mitgliedschaft). Die Mitgliedschaft geht mit Verkauf oder Vererbung eines Flurstücks an den Käufer oder Erben als Rechtsnachfolger über.
Warum bekomme ich einen Beitragsbescheid bzw. warum muss ich Beiträge zahlen? 

Die Mitglieder und die Nutznießer nach § 28 Abs. 3 Wasserverbandsgesetz haben dem Verband die Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung seiner Aufgaben und Verbindlichkeiten und zu einer ordentlichen Haushaltsführung erforderlich sind.

Geldbeiträge werden z.Z. nur für Flurstücke erhoben, für die kein Sachbeitrag (Unterhaltungsleistung an einem Verbandsgraben) zu leisten ist.
Warum erhalte ich einen Beitragsbescheid, obwohl ich Grabenunterhaltung betreiben muß?  
Die Beitragspflicht ergibt sich aus dem Grundstück, nicht aus der Person des Eigentümers (§ 23 WVG).Ist ein Mitglied Eigentümer mehrerer Flurstücke, so ist es nur für die Flurstücke von der Beitragszahlung befreit, für die eine Unterhaltungslast besteht. Für die übrigen Flurstücke sind Beiträge zu zahlen. 

Hinweis: Mit einer Zusammenlegung der Flurstücke (Grundbuchamt beim Amtsgericht) kann die Beitragspflicht entfallen.
Ich habe mein Grundstück verkauft, warum muss ich trotzdem zahlen? 

Beitragspflicht besteht für den jeweiligen Erhebungszeitraum (01.01. bis 31.12. des Folgejahres, aktuell: 01.01.2016 bis 31.12.2017). Beitragspflichtig ist, wer dem Verband zum Zeitpunkt der Erhebung als grundbuchamtlicher Eigentümer bzw. Erbbauberechtigter bekannt ist.

Die Mitglieder sind verpflichtet, dem Verband einen Eigentümerwechsel mitzuteilen (§ 2 Abs. 3 der Satzung).

Für das Grundstück gibt es mehrere Eigentümer, warum ist der Beitragsbescheid gerade an mich gerichtet? 

Gemeinsame Eigentümer oder Erbbauberechtigte gelten laut § 22 des Wasserverbandsgesetzes als ein Mitglied. 

Schulden mehrere Mitglieder eine Leistung in der Weise, daß jeder die ganze Leistung zu erbringen hätte, der Gläubiger aber die Leistung nur einmal zu fordern berechtigt ist (Gesamtschuldner), so kann der Gläubiger die Leistung nach seinem Belieben von jedem der Schuldner ganz oder zu einem Teil fordern. Bis zur Erbringung der gesamten Leistung bleiben sämtliche Schuldner verpflichtet. 

Eine Aufteilung nach Anteilsverhältnissen wäre für unseren Verband mit zu hohen Verwaltungskosten verbunden. Ggf. müßten Sie sich privatrechtlich mit den Miteigentümern auseinandersetzen. 

Mein Grundstück entwässert nicht unmittelbar in ein Gewässer! Warum muss ich trotzdem Beiträge zahlen? 

Als Vorteil im Sinne des § 30 Abs. 1 Wasserverbandsgesetz gilt auch die Möglichkeit des Abfließens über die Oberfläche oder der unterirdischen Abgabe des auf die Grundfläche anfallenden Niederschlagswassers in das zu unterhaltende Verbandsgewässer. Die Verbandsgräben senken den oberflächennahen Grundwasserspiegel insgesamt und schaffen damit erst die Voraussetzungen einer geordneten Bodennutzung.
Ausnahme: Ihr Grundstück entwässert vollständig und ausnahmslos in ein Gewässer außerhalb des Verbandsgebietes.
